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RS OGH 1972/1/20 3Ob145/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.01.1972

Norm

EO §7 Abs2 Da

Rechtssatz

Der Eintritt einer aufschiebenden negativen Bedingung, die nach der Natur des Anspruches nicht in eine au4ösende

umgedeutet werden kann, deren Eintritt nach § 7 Abs 2 EO nicht nachzuweisen wäre, ist von der betreibenden Partei

durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden, allenfalls durch ein Urteil iS § 10 EO zu beweisen.
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